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des wissenschaftlich-technischen Fortschritts, wie sie vor al
lem in dem im Dezember 1985 beschlossenen speziellen 
Komplexprogramm des wissenschaftlich-technischen Fort
schritts inhaltlich formuliert sind, sowie auf dem Gebiet der 
intensiveren Produktionskooperation werfen qualitativ neue 
Fragen der gemeinsamen Leitung und Organisation dieser 
Zusammenarbeit im Rahmen des RGW und seiner Organe 
auf. Sie enthalten auch neue Aspekte der rechtlichen Gestal
tung und Regelung dieser Formen der Kooperation, zur Aus
arbeitung strategischer Fragen, zur Gestaltung der Initiative 
der kooperierenden Wirtschaftseinheiten und zur Steigerung 
der Effektivität des gesamten Mechanismus der Zusammen
arbeit der RGW-Länder für die weitere Vertiefung der so
zialistischen ökonomischen Integration. Auch der General
sekretär des Zentralkomitees der- KPdSU, Michail Gorba
tschow, maß in seinem Diskussionsbeitrag auf dem XI. Par
teitag der SED dieser Frage besondere Bedeutung zu und hob 
ausdrücklich die Notwendigkeit hervor, auch die rechtlichen 
Grundlagen und Mittel für eine effektivere Zusammenarbeit 
entsprechend zu qualifizieren.

Analyse und Kritik imperialistischer Staats- und 
Rechtsentwicklung und ihrer Theorien

Ein wichtiger Schwerpunkt der staats- und rechtswissen
schaftlichen Arbeit bleibt auch künftig die Analyse und Kri
tik der imperialistischen Staats- und Rechtsentwicklung und 
ihrer Theorien.

In bezug auf die imperialistische Staats- und Rechtsent
wicklung steht im Mittelpunkt Unserer Arbeit die Analyse der 
Ursachen und Erscheinungsformen der gegenwärtigen Offen
sive des Monopolkapitals zum Abbau der sozialen und demo
kratischen Rechte der Werktätigen, der gegenwärtigen For
men und Methoden staatsmonopolistischer Herrschaftsaus
übung einerseits sowie des Anwachsens der demokratischen 
und sozialen Bewegungen des Kampfes für Entspannung und 
Abrüstung, für die Erhaltung und Erweiterung der demokra
tischen Rechte andererseits. Dabei geht es nicht nur darum, 
das herauszuarbeiten, was dieses System objektiv immer 
wieder zu Aggressivität und abenteuerlicher Kriegspolitik 
treibt, sondern es ist auch nach solchen Faktoren zu suchen, 
die objektiv dazu beitragen können, die herrschenden Kräfte 
dieses Systems zu veranlassen, auf Positionen der friedlichen 
Koexistenz einzugehen.

Vorrangig geht es heute um die Zurückdrängung solcher 
politischen Ideologien, Positionen und politisch-staatlichen 
und 'rechtlichen Praktiken des Imperialismus, die den Hoch- 
rüstungs- und Konfrontationskurs vor allem der USA zu 
rechtfertigen und durchzusetzen versuchen. Dabei ist die Aus
einandersetzung mit rechtskonservativen und extrem reak
tionären Auffassungen von besonderem Gewicht. Gleichzeitig 
sind aber in verstärktem Maße auch jene Positionen aufzu- | 
finden und herauszustellen, die — wenn auch von unter
schiedlichen und z. T. gegensätzlichen weltanschaulichen Posi
tionen her — gemeinsame, alle Staaten und Völker umfas
sende Aktionen zur Verhinderung eines nuklearen Vernich
tungskrieges und zur Sicherung des Weltfriedens anstreben 
und fördern. Diese Arbeit ordnet sich damit in die Bemü
hungen zur Durchsetzung der friedlichen Koexistenz in den 
internationalen Beziehungen ein. Intensiver muß dabei zu
gleich die Auseinandersetzung mit antikommunistischen An
griffen auf den sozialistischen Staat und sein Recht in allen 
Rechtszweigen betrieben werden.

•

Hinsichtlich der Methoden unserer Arbeit orientiert der Par
teitag vor allem auf die beschleunigte Entwicklung und Ver
tiefung der auch in der Staats- und Rechtswissenschaft bereits 
mit Erfolg betriebenen Zusammenarbeit mit anderen gesell
schaftswissenschaftlichen und naturwissenschaftlichen Diszi
plinen, auf eine bedeutend engere Verbindung unserer For
schungsarbeit mit der gesellschaftlichen Praxis, ihre Analyse 
und Verallgemeinerung, und auf die engere Zusammenarbeit 
mit den Staats- und Rechtswissenschaftlern der sozialistischen 
Bruderländer. In allen drei Richtungen wird die Arbeit ver
stärkt fortzusetzen sein. Die Beratung der Direktoren der 
Akademieinstitute für Staat und Recht der sozialistischen 
Länder, auf der Mitte Mai dieses Jahres in Berlin ein umfas
sender Gedankenaustausch über die jeweiligen aktuellen und 
perspektivischen Aufgaben der Staats- und Rechtswissen
schaft in den einzelnen Ländern stattfand, bekräftigte die 
Gleichartigkeit vieler grundlegender Probleme, die bei der 
weiteren Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesell
schaft in den einzelnen Ländern zu lösen sind, und unter
strich die Notwendigkeit, die Qualität und Effektivität der 
staats- und rechtswissenschaftlichen Forschung zu erhöhen 
sowie die Zusammenarbeit der sozialistischen Länder auf der 
Grundlage langfristiger multi- und bilateraler Programme 
zu intensivieren.
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Die Gewährleistung des Friedens und die Festigung der inter
nationalen Sicherheit sind heute nicht mehr nur ein Pro
blem von lokaler oder regionaler, schon gar nicht von tempo
rärer Bedeutung. In seiner Fernsehansprache vom 30. März 
1986 unterstrich der Generalsekretär des Zentralkomitees der 
KPdSU, M. S. G o r b a t s c h  ow: „Es müssen endlich alle be
greifen, daß sich alles von Grund auf verändert hat. Denn 
heute geht es nicht mehr um die Erhaltung des Friedens 
schlechthin, sondern um das Überleben der Menschheit.“1 
Demzufolge gibt es in der heutigen Situation keinerlei Alter
native zur friedlichen Zusammenarbeit und zum Zusammen
wirken aller Staaten. Es haben sich „objektive Bedingungen 
ergeben, unter denen die Auseinandersetzung zwischen Ka
pitalismus und Sozialismus lediglich und ausschließlich in 
Formen des friedlichen Wettbewerbs und der friedlichen Ri
valität verlaufen kann. Für uns ist die friedliche Koexistenz 
der politische Kurs, an den sich die UdSSR auch künftig 
strikt zu halten gedenkt.“* 2

Das erfordert, daß die Beziehungen der unterschiedlichsten 
Staaten in den verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen 
dem Ziel dienen müssen, einen stabilen und dauerhaften 
Frieden für die Menschheit zu* garantieren. Das muß auch 
wesentlich die Mittel und Verfahren bestimmen, mit denen 
die Zusammenarbeit und die Auseinandersetzung zwischen 
den verschiedenen Staaten geführt wird. Die Staaten der so
zialistischen Gemeinschaft nutzen dabei im breiten Bündnis 
mit anderen friedliebenden Kräften auch das Völkerrecht als 
ein Instrument zur Erreichung dieses Zieles. Denn das allge
meine Völkerrecht der Gegenwart ist seinem Wesen nach ein 
Recht der internationalen Friedensordnung.

Im System dieses Völkerrechts haben die sieben Grund
prinzipien, die in der Präambel sowie in Art. 1 und 2 der
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